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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.07.1987

Norm

MRG §16a

Rechtssatz

Die Mietvertragsklausel "Sollte nach Ablauf von zwanzig Jahren der gesetzliche Mietzins für gleichartige Räume den in

diesem Mietvertrag frei vereinbarten Mietzins übersteigen, so hat sodann dieser höhere gesetzliche Mietzins

vertragsmäßig zu gelten" fällt unter § 16 a MRG.
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